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Berechtigungen der Oberrealschule und des Realgymnasiums .

I. Der erfolgreiche Besuch der Kl . O IIlI berechtigt :

Zur Aufnahme als Post - oder Telegraphengehilfe .

II . Der erfolgreiche Besuch der Kl . U Il berechtigt : dRe

a) Zum einjährig - freiwilligen Militärdienst .

b) Zur Aufnahme in den niederen Eisenbahndienst .

o) Zum Eintritt in den Aktuariatsdienst . l

d) Zur Aufnahme in den Intendantur - Sekretariatsdienst .

III . Der erfolgreiche Besuch der Kl . O II berechtigt :

a) Zum Eintritt in die technische Hochschule zu Karlsruhe als Studierender .

b) Zum Eintritt als Finanzgehilfe .

c) Zur Aufnahme als Geometer und Gewerbelehrer .

d) Zur Eintrittsprüfung als Fähnrich und Seekadett . Ur
e) Zum Eintritt in den Reichsbankdienst .

f) Die Realgymnasiasten zum Studium der Zahnheilkunde und Pharmacie .

IV . Der erfolgreiche Besuch der Kl . UI berechtigt : 5
Zur Marine - Zahlmeisterlaufbahn . 0

V. Das Reifezeugnis der Oberprimaner berechtigt :

a) Zur Staatsprüfung für das höhere Forst - , Ingenieur - Hochbau - , Maschinenbau - , Bergfach und den

höheren Eisenbahndienst .

b) Zur Staatsprüfung für das höhere Lehramt ( on den Studenten der neueren Sprachen und der
Geschichte wird der Nachweis lateinischer Kenntnisse verlangt ) . la

c) Zur Staatsprüfung für den höheren Justizdienst . 06

d) Zur Staatsprüfung für den höheren Finanzdienst ( die Oberrealschüler müssen , um zu c und d 2u - 110

gelasssen zu werden , die Teilnahme an lateinischen Universitätskursen nachweisen ) . U1

e) Zur Staatsprüfung als Arzt ( im Lateinischen sind die für die Versetzung nach der O II eines Real - e

gymnasiums erforderlichen Kenntnisse nötig ) .
1

f) Zum Eintritt in das Schiffs - und Maschinenbaufach der Kaiserl . Marine .

g) Zur Prüfung als Nahrungsmittelchemiker . A

h) Zur Laufbahn als Offizier des Landheeres oder der Flotte .

i) Zum Studium der Tierheilkunde . f

4) Zum Eintritt in den höheren Post - und Telegraphendienst .
J) Zu allen Diplomprüfungen an den technischen Hochschulen .
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